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1. Einleitung 

Für Bauleitplanverfahren ist im Rahmen der Umweltprüfung ein Umweltbericht als selbständiger Teil 

der Begründung zum Bauleitplan zu erstellen (§2 Abs. 4 und § 2a BauGB, Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 

2a und 4c BauGB). Zweck des Umweltberichtes ist die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 

Belange des Umweltschutzes. 

Weiterhin sieht § 21 Abs. 1 BNatSchG für die Bauleitplanung die Anwendung der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung vor, wenn auf Grund dieser Verfahren nachfolgend Eingriffe 

in Natur und Landschaft zu erwarten sind. In vorliegendem Umweltbericht wird die Eingriffsregelung 

angelehnt an den Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaft - Eingriffsregelung in der 

Bauleitplanung ï Ein Leitfadenñ bearbeitet. Der Leitfaden wurde vom Bayerischen Staatsministerium 

für Wohnen, Bau und Verkehr herausgegeben und per Schreiben vom 15. Dezember 2021 eingeführt. 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigen Ziele des Bauleitplans 

Konkretes Ziel des Bebauungsplanes ĂKnogl Westñ ist die Ausweisung eines Mischgebietes nach § 6 

BauNVO, um die stetige Nachfrage einheimischer junger Familien nach Wohn- und Arbeitsraum zu 

befriedigen. Das Mischgebiet soll in sechs Parzellen aufgeteilt werden und fünf Baukörper enthalten. 

Das Planungsgebiet befindet sich östlich des Ortszentrums von Teisendorf, nicht weit entfernt von der 

Staatsstraße St 2103. 

 
Abb. 1: Karte mit Lage Planungsgebiet, M 1 : 25.000 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des 

Umweltschutzes und ihrer Berücksichtigung 

Im Baugesetzbuch (BauGB), aber auch in der Bodenschutzgesetzgebung, wird u.a. ein 

flächensparendes Bauen als wichtiges Ziel vorgesehen. Für die Weiterentwicklung einer Gemeinde 

sollten die Möglichkeiten zur Nachverdichtung und Innenentwicklung einer zusätzlichen 

Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich vorgezogen werden. 
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Das BauGB stellt in §1 (6) eine anzustrebende angemessene Gestaltung des Orts- und 

Landschaftsbildes dar, weiterhin ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen (§1a). Zu 

berücksichtigen ist auch die Vorgabe der Naturschutzgesetzgebung, Eingriffe in den Naturhaushalt zu 

vermeiden und auszugleichen (BNatSchG). 

Landesentwicklungsprogramm Bayern 

Gemäß der Strukturkarte des LEP liegt das Planungsgebiet im allgemeinen ländlichen Raum, 

innerhalb es Dreiecks, dessen Ecken aus den Oberzentren Traunstein, Freilassing und Bad 

Reichenhall gebildet werden 

 
Abb. 2: Landesentwicklungsprogramm Bayern, Strukturkarte, Stand 01.02.2015 

 

Regionalplan der Region 18 ï Südostoberbayern 

Gemäß dem Regionalplan der Region 18 ï Südostoberbayern liegt das Planungsgebiet analog zum 

LEP im allgemeinen ländlichen Raum. Der Markt Teisendorf bildet das zugehörige Grundzentrum. 

In Karte 3 ĂLandschaft und Erholungñ (Regionalplan der Region 18 ï Südostoberbayern) sind keine 

konkreten umweltrelevanten Ziele aus regionalplanerischer Sicht für das Planungsgebiet in 

Oberteisendorf formuliert. Die allgemeinen Ziele und Grundsätze des Regionalplan der Region 18 ï 

Südostoberbayern sind jedoch zu berücksichtigen. 
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Abb. 3: Regionalplan Südostoberbayern, Karte 3, Landschaft und Erholung, Stand 08.09.2018 

Teil B: Fachliche Festlegungen, I Natur und Landschaft 

Es werden folgende Grundsätze definiert: 

Punkt 1 G Leitbild: ĂDie natürlichen Lebensgrundlagen der Region sollen zum Schutz einer gesunden 

Umwelt, eines funktionsfähigen Naturhaushaltes sowie der Tier- und Pflanzenwelt dauerhaft gesichert 

werden. Alle Nutzungsansprüche an die natürlichen Lebensgrundlagen sollen auf eine nachhaltige 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts abgestimmt werden.ñ 

Es werden folgende Ziele festgelegt: 

Punkt 2.1 Z Ziel: ĂGliedernde Grünflächen und Freiräume im Ortsbereich und zwischen den 

Siedlungseinheiten sollen erhalten, entwickelt und erweitert werden. Sie sollen untereinander und mit 

der freien Landschaft verbunden werden. Auf eine gute Einbindung der Ortsränder in die Landschaft, 

die Bereitstellung der dafür notwendigen Mindestflächen und auf die Erhaltung bestehender 

Obstgehölzpflanzungen soll geachtet werden. Die Versiegelung des Bodens soll so gering wie 

möglich gehalten und die Sickerfähigkeit besiedelter Flächen verbessert werden. 

Teil B: Fachliche Grundlagen, II Siedlungswesen 

Es werden folgende Grundsätze definiert: 

Punkt 1 G Leitbild: ĂDie Siedlungsentwicklung in der Region soll sich an der Raumstruktur orientieren 

und unter Berücksichtigung der sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen ressourcenschonend 

weitergeführt werden. Dabei sollen die neuen Flächen nur im notwendigen Umfang beansprucht 
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werden, die Innenentwicklung bevorzugt werden und die weitere Siedlungsentwicklung an den 

vorhandenen und kostengünstig zu realisierenden Infrastruktureinrichtungen ausgerichtet sein.ñ 

Es werden folgende Ziele festgelegt: 

Punkt 3.1 Z Ziel: ĂDie Zersiedlung der Landschaft soll verhindert werden. Bauliche Anlagen sollen 

schonend in die Landschaft eingebunden werden. Eine ungegliederte, bandartige 

Siedlungsentwicklung soll durch ausreichende Freiflächen zwischen den Siedlungseinheiten 

verhindert werden.ñ 

Flächennutzungsplan der Marktgemeinde Teisendorf 

Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan vom 02.05.2022 wurde mit einer zweiten Änderung das 

ursprünglich als Außenbereich gewidmete Areal als ĂMischgebietñ gemªÇ Ä 6 BauNVO dargestellt. 

 

Abb. 4: Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan, Stand 02.05.2022 

2. Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Die Beschreibung des Bestandes erfolgt schutzgutbezogen. Auf der Grundlage einer verbal-

argumentativen Beschreibung erfolgt danach eine Einschätzung der Erheblichkeit schutzgutbezogen 

nach geringer, mittlerer und hoher Erheblichkeit. 

Der Geltungsbereich wird in erster Linie durch seine landwirtschaftliche Grünlandnutzung geprägt. 

Auffallend ist die Kuppenlage, die nach Süden hin abfällt und einen bemerkenswerten Bergblick 



Umweltbericht 
Bebauungsplan ĂKnogl Westñ    

 

 

 
 

Seite | 7 
 

ermöglicht. Im Süden wird die Sichtachse durch eine Baureihe unterbrochen, die aber größtenteils auf 

der Nachbarparzelle stockt. Im Westen wird das Planungsgebiet von einer steilen Böschung gebildet 

auf der ebenfalls Gehölzstrukturen stocken. Erwähnenswert ist eine mächtige Eiche. Die zu 

entwickelte asphaltierte Zufahrt zu den Bauparzellen erfolgt über einen schmalen Korridor zwischen 

Gebäude und Gartenanlagen. Die Zufahrtstrasse wird aktuell ebenfalls als Grünland genutzt. 

 

 
Abb. 5: Planungsgebiet, nach Südwesten hin abfallend, mit abschließender Baumreihe, Blick in Richtung Süd 

2.1 Schutzgut Boden 

Beschreibung 

Gemäß der digitalen geologischen Karte von Bayern bestehen in dem Untersuchungsgebiet 

würmeiszeitliche Moränenablagerungen. Das Ausgangsmaterial ist Kies bis Blöcke, die von sandig 

über schluffig, über tonig bis kiesig und blockig reichen. 

Als Bodenart befindet sich laut Übersichtsbodenkarte im Planungsgebiet vorherrschend Braunerde, 

die sich auf der Jungmoräne entwickelt haben. Punktuell bestehen von einer Deckschicht überdeckte 

Gleye. 

Auf einem Großteil des Bebauungsplangebietes besteht eine Viehweide, die als intensives Grünland 

angesprochen werden kann. Aufgrund der regelmäßigen Düngung ist von Nährstoffeinträgen in den 

Boden auszugehen, 
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Abb. 6: Quelle: BayernAtlas, digitale geologische Karte von Bayern, M 1 : 25.000 
 

 
Abb. 7: Quelle: BayernAtlas, Übersichtsbodenkarte von Bayern, M 1 : 25.000 

 

Baubedingte Auswirkungen 

Die Errichtung von Wohngebäuden inkl. der dazu notwendigen Verkehrs- und Erschließungsflächen 

führt zu einer kompletten bzw. teilweisen Versiegelung von Boden. Dabei kommt es zu Veränderung 

der Lagerung, der Geomorphologie und zum vollständigen Verlust der natürlichen Bodenfunktionen. 

Darüber hinaus können Belastungen angrenzender Bodenflächen durch Verdichtung und Lagerung 
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entstehen. Betroffen sind Bodenarten, die im Gemeindegebiet weit verbreitet sind. Aufgrund der zu 

erwartenden geringen bis mittleren Versiegelungsgrades und der Tatsache, dass die komplette 

Baumaßnahme in einem Bereich stattfindet, der als intensives Grünland genutzt wird, werden für das 

Schutzgut Boden mittel erhebliche Auswirkungen erwartet. 

 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Durch den Bau der Gebäude und der Erschließungswege wird Boden dauerhaft versiegelt. Auf den 

versiegelten Flächen wird die Sickerfähigkeit des Bodens dauerhaft beeinträchtigt, was wiederum 

Einfluss auf den natürlichen Bodenwasserhaushalt und die Grundwasserneubildung hat. Die 

anlagebedingten Auswirkungen sind somit als mittel erheblich einzustufen. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Bei der festgesetzten zulässigen baulichen Nutzung sind bei fachgerechtem Betrieb keine weiteren 

betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten 

 

Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

mittel mittel gering mittel 

 

2.2 Schutzgut Klima und Lufthygiene 

Beschreibung 

Die Jahresmitteltemperatur im Bearbeitungsgebiet liegt bei rund 10°C. Die jährliche 

Niederschlagsmenge liegt zwischen 1.300 mm/a und 1.500 mm/a uns ist somit relativ hoch. 

Vorherrschend sind westliche Windrichtungen. 

Aufgrund der derzeitigen Nutzung als intensives Grünland hat der leicht kupierte Geltungsbereich eine 

mittlere Bedeutung für die Frisch- und Kaltluftentstehung. Die bestehenden Gehölzstrukturen haben 

aufgrund ihrer Lage inmitten von Siedlungsgebiet eine hohe Bedeutung für dir Frischluftentstehung. 

 

Baubedingte Auswirkungen 

Durch die Neuerrichtung von Gebäuden und Erschließungsflächen entstehen in geringem Masse 

temporäre Belastungen durch Staubentwicklung, sowie durch An- und Abtransport. Sie stellen im 

Hinblick auf das Kleinklima sowie auf die Lufthygiene eine temporäre, geringe Belastung für die 

angrenzenden Anlieger dar. 

 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Durch die Baumaßnahme ist kein bedeutsames Gebiet der Kalt- und Frischluftentstehung betroffen, 

da die bestehenden Gehölzstrukturen erhalten werden. 

Anlagebedingt ist somit mit erheblichen Auswirkungen auf das Kleinklima zu rechnen. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

In Folge der Nutzung als Wohngebäude sind betriebsbedingt keinen weiteren Belastungen zu 

erwarten so dass die betriebsbedingten Auswirkungen gering sind. 
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Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

gering mittel gering gering 

 

2.3 Schutzgut Grundwasser und Oberflächenwasser 

Beschreibung 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gibt es keine definierten Oberflächengewässer. Daten zum 

Grundwasser liegen für den direkten Planungsraum bei Erstellung des Umweltberichtes nicht vor. 

 

Baubedingte Auswirkungen 

Der mittlere Versiegelungsgrad, den der Bebauungsplan erlaubt, wird sich auf die 

Grundwasserneubildungsrate auswirken. Da aber ausreichende Grünflächen weiterhin zur Verfügung 

stehen und auch der Böschungsbereich von baulichen Maßnahmen ausgeschlossen wird, kann davon 

ausgegangen werden, dass nur mittel erhebliche Auswirkungen resultieren. 

Sollte bei der Baumaßnahme Grundwasser erschlossen werden, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis 

zu beantragen. In diesem Zusammenhang sind Maßnahmen vorzusehen, die eine erhebliche 

Beeinträchtigung des Grundwassers verhindern. 

 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Korrespondierend mit dem Schutzgut Boden, ist in Bezug auf die Auswirkungen auf die 

Grundwasserneubildungsrate die Höhe des Versiegelungsgrads maßgebend. Wie o.a. beschrieben 

sind anlagebedingt nicht mit weiteren, über die baubedingten Auswirkungen hinausgehenden, 

negativen Effekten zu rechnen. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Bei einer ordnungsgemäßen und fachgerechten Nutzung des Wohn- und Mischgebietes ist nicht von 

einer betriebsbedingten Beeinträchtigung des Schutzgutes Wassers auszugehen. 

Die Böden sind zur Versickerung des anfallenden Dach- und Oberflächenwassers nur im Bereich der 

gemischtkörnigen Moränenablagerungen geeignet. Es wird demnach empfohlen, möglichst kiesige 

Bereiche für die Versickerung aufzuschließen. 

 

Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

mittel gering gering gering 

 

2.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Beschreibung 

Flächenmäßig den größten Anteil bildet das Grünland, das aktuell als intensive Viehweide genutzt 

wird. Das Grünland wird im Westen und im Süden von Gehölzen eingerahmt. Hervorzuheben ist das 

Gehölz das auf der Böschung stockt, die im Westen das Planungsgebiet begrenzt. Unter anderem 

steht hier eine schon ältere Eiche mit guter Wirkung auf das Landschaftsbild. Die lichten und 

baumfreien  Bereiche der Böschung sind mit nährstoffreichen, brombeerdominierten Staudenfluren 

bedeckt. Im Süden wird der Geltungsbereich von einer Baumreihe abgegrenzt, die aber größtenteils 
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auf der Nachbarparzelle steht. Es müssen von der Baumreihe nur einzelne Bäume gefällt werden, die 

im Geltungsbereich stocken. 

 
Abb. 8: Punschernstraße mit Böschung mit Gehölzen und brombeerdominierten Staudenfluren, Blick in Richtung Nordost 

 
Abb. 9: Grünland mit westlich angrenzendem Gehölz, Blick in Richtung Süd 
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Abb. 10: Grünland mit bestehender Bebauung im Hintergrund, Blick in Richtung Nord 

 
Abb. 11: Korridor, der zur Zufahrt ausgebaut werden soll, aktuell in Grünlandnutzung und mit landwirtschaftlicher Lagerfläche, 

Blick in Richtung Nord 
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Abb. 12: Übergang von neu zu erstellender Zufahrt an bestehende Straße St 2103 

Die flächenmäßig großen Grünland-Bereiche weisen keine Vegetationsstrukturen auf, die eine 

Lebensraumfunktion für Pflanzen und Tiere übernehmen können. 

Gemäß der Begehung eines Biologen besteht in Bezug auf ein Vorkommen von Reptilien im 

Planungsgebiet nur in sehr kleinen Teilbereichen ein potenzieller Lebensraum, z.B. für die 

Zauneidechse. Es fehlen hier allerdings essenzielle Habitat-Requisiten, wie grabbares Substrat zur 

Eiablage sowie geeignete Überwinterungshabitate wie Totholzstrukturen oder Steinhaufen. Die 

nördlich gelegen Heckenzeile wäre als Habitat grundsätzlich geeignet, ist flächenbezogen sehr gering 

und führt im Gesamtkomplex zu einem isolierten potenziellen Lebensraum ohne erkennbare 

Anbindung an umliegende und geeignete Lebensräume. Eine Anbindung an das Vorkommen der 

Zauneidechse im Bereich des Bahndammes ist aufgrund der trennenden Wirkung der Straße nicht 

gegeben. Ein Vorkommen von einzelnen Zauneidechsen bzw. einer reproduktionsfähigen Population 

wird insgesamt als unwahrscheinlich erachtet. 

Es ist insgesamt von einer geringen bis mittleren Lebensraumeignung auszugehen, bedeutsame 

Lebensstätten oder Biotopverbundstrukturen sind nicht ausgeprägt. 

 

Ein sehr hohe Lebensraumeignung, insbes. für Vögel und Kleinsäuger, weisen die bestehenden 

Gehölzstrukturen auf. Aushängeschild ist eine große Eiche, die als Überhälter über dem westlichen 

Gehölz thront. Das gesamte Gehölz wird innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

erhalten, es sind hier keine baulichen Eingriffe geplant. 

Das Gehölz, dass den Geltungsbereich am südlichen Ende abschließt, stockt zu Großteilen auf dem 

Nachbargrund. Es müssen einzelne Bäume gefällt werden. Von der Rodung sind keine Bäume mit 

Bruthöhlen oder ähnlichen Strukturen betroffen 

 

Im Geltungsbereich befinden sich keine Flächen die gem. §30 BNatSchG geschützt sind. 

 

In der näheren Umgebung befinden sich Flächen, die gemäß der amtlichen bayerischen 

Biotopkartierung erfasst sind. 
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Nachfolgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus der Biotopkartierung. 

 
Abb. 13: Darstellung der Biotope gemäß der amtlichen bayerischen Biotopkartierung 

In der näheren Umgebung befinden sich folgende Biotope: 

 

90m westlich liegt das Biotop mit der Nummer 8142-0201-005 und der Bezeichnung ĂWeidensaum, 

nördlich Teisendorfñ. Der Saum ist meist beidseitig und besteht v.a. aus Eschen, Erlen sowie anderen 

Bäumen. In der Strauchschicht findet sich auch Grauerle. 

 

Gut 120m nördlich liegt das Biotop mit der Nummer 8142-0213-002 und der ĂBezeichnungñ 

Bahnböschungen nördlich Teisendorfñ. Auf den Böschungen der Bahnlinie Salzburg-München 

wachsen an der Nordseite mesophile Feldgehölze, die zum Teil durch Sukzession, z. T. durch 

Anpflanzung entstanden sind. Teilfläche 02 steht östlich der Sur. 

 

Durch den hier behandelten Bebauungsplan können Auswirkungen auf die biotopkartierten Flächen 

ausgeschlossen werden. 

 

Die Artenschutzkartierung Bayern weist für den Geltungsbereich selbst keine Arten auf. Allerdings 

bestehen im näheren Umfeld Punktnachweise von diversen Fledermäusen. In der sogenannten 

Maiermühle wurden diverse Fledermäuse festgestellt und in einem Wohnhaus das Vorkommen der 

Zwergfledermaus 
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Abb. 14: Punktnachweise der ASK 

Baubedingte Auswirkungen 

Da sich die baulichen Eingriffe fast ausschließlich auf die Grünlandflächen beschränken, die keine 

relevanten Habitatstrukturen aufweisen, sind größtenteils keine negativen Auswirkungen auf 

naturschutzfachliche wertvolle Biotopstrukturen gegeben. 

Im Süden werden ein paar wenige Bäume entnommen, die innerhalb des Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanes bestehen. Diese weisen keine Bruthöhlen oder andere relevante Strukturen auf. 

Wenn die Rodung gem. BNatSchG im Zeitraum von Angang Oktober bis Ende Februar erfolgt, sind 

hieraus nur mittel erheblichen baubedingten Auswirkungen abzuleiten. 

 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingt entstehen, bezogen auf die baubedingten Auswirkungen, keinen weiterführenden 

Auswirkungen.  

Es wird empfohlen, im Kronenbereich der zu erhaltenden Eiche keine Aufschüttungen vorzunehmen. 

Sollten Baumaßnahmen, insbesondere Grabungsarbeiten, in die Nähe des Kronenbereiches der 

Eiche notwendig werden, sind geeignete Maßnahmen (z.B. Baumschutzzaun, Wurzelvorhang o.ä.) 

umzusetzen. 

Die anlagendingten Auswirkung sind somit gering. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingt ist mit keinen weiteren Auswirkungen zu rechnen, die Auswirkung werden somit 

ebenfalls als gering eingestuft. 

 

Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

mittel gering gering gering 

 

Zwergfledermaus 

Fledermäuse, unbestimmt 
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2.5 Schutzgut Landschaft 

Beschreibung 

Das Untersuchungsgebiet wird im Allgemeinen durch das als Viehweide genutzte Grünland, die 

umliegenden Gebäude und im Besonderen durch die Lage auf einer Hügelkuppe geprägt. Das 

Gelände fällt nach Südwesten hin ab und wir im Westen von einer steilen rund 5m hohen Böschung 

begrenzt. Es bietet sich eine schöne Aussicht in Richtung Hochstaufen. Die Gehölzstrukturen im 

Westen und im Süden binden die neue Siedlungsstruktur ein. 

 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase kann es zu visuellen Beeinträchtigungen durch Baukräne, Materiallager und 

Materialtransporte kommen. Nachdem diese jedoch zeitlich begrenzt ist, werden diese baubedingten 

Auswirkungen als gering erheblich eingestuft. 

 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Die neuen Baukörper sollten sich in Höhe und Form an der umliegenden Bebauung orientieren. 

Grundsätzlich wird der bisher ungetrübte Bergblick durch die neuen Baukörper gestört. Anlagebedingt 

sind die Auswirkungen auf das Landschaftsbild mittel. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingt ist mit keinen weiteren Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu rechnen, die über 

die anlagebedingten Auswirkungen hinausgehen. Die betriebsbedingten Auswirkungen werden als 

mittel erheblich eingestuft. 

 

Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

gering mittel mittel mittel 

 

2.6 Schutzgut Mensch 

Beschreibung 

Für die Erholungsnutzung spielt das Untersuchungsgebiet keine Rolle, da keine innerörtlichen Wege 

und Pfade, die der Erschließung der angrenzenden Siedlungsstrukturen oder der Erholung dienen 

können, bestehen. 

Im Plangebiet liegen bereits aktuell Geräuschemissionen durch die bestehende landwirtschaftliche 

Nutzung vor. Demnach verbleibt festzuhalten, dass im Hinblick auf das Planungsgebiet eine 

Vorbelastung, resultierend aus der landwirtschaftlichen Nutzung, gegeben ist. Zudem können weitere 

Emissionen in Form von Lärm, Staub und ggf. auch Erschütterungen bei landwirtschaftlichen 

Arbeitsprozessen auftreten und somit nicht ausgeschlossen werden. 

Angesichts dieses Sachverhaltes muss festgestellt werden, dass von der neuen Nutzung sämtliche 

auftretenden landwirtschaftlich bedingten Emissionen im Sinne einer Vorbelastung zu tolerieren sind. 

 

Baubedingte Auswirkungen 

Durch den Bau der neuen Baukörper und der Erschließungsflächen ist während der Bauzeit mit 

temporären Lärmbelästigungen zu rechnen. Aufgrund der Kleinräumigkeit der Baumaßnahme und der 

zeitlichen Begrenzung sind die potentiell auftretenden Störungen als gering erheblich zu beurteilen. 
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Anlagebedingte Auswirkungen 

Aus der neuen Wohn- und Mischnutzung und der langgezogenen, neu geplanten Erschließungsstraße 

ist eine Zunahme des Verkehrs auf der Fläche abzuleiten. Es wird empfohlen, die verkehrliche 

Anbindung des neuen Mischgebietes an die Straße St 2103 fachlich qualifiziert zu planen und 

umzusetzen. 

Aus dem ruhenden und fließenden Verkehr, der aus der baulichen Nutzung der Fläche resultiert, sind 

insbes. auch für die Anwohner anlagebedingt mittel erhebliche Auswirkungen zu erwarten. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingt ist mit keinen weiteren Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu rechnen, die über 

die anlagebedingten Auswirkungen hinausgehen. Die betriebsbedingten Auswirkungen werden als 

mittel erheblich eingestuft. 

 

Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

gering mittel mittel mittel 

 

2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Beschreibung 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes verläuft gemäß dem Bayerischen Denkmal-Atlas das 

Bodendenkmal D-1-8142-0010 ĂStraße der römischen Kaiserzeit (Teilstück der Trasse Augsburg-

Salzburg)ñ. In unmittelbarer Nähe zu Römerstraßen befinden sich häufig Siedlungen aus der 

Römerzeit. Die topografisch hervorgehobene Lage des Planungsgebiets eignet sich zudem als 

Siedlungsgebiet. 
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Abb. 15: Darstellung des Bodendenkmals D-1-8142-0010, Quelle: Bayernatlas 

Baubedingte Auswirkungen 

Bodendenkmäler sind gem. Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhalten. Der 

ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor Ort besitzt Priorität. Weitere Planungsschritte sollen diesen 

Aspekt berücksichtigen und Bodeneingriffe auf das unbedingt notwendige Mindestmaß beschränken. 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche 

Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren 

bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. Die baubedingten 

Auswirkungen können je nach Auffinden von schützenswerten Denkmalobjekten hoch bis gering sein. 

 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingt sind keine Auswirkungen abzusehen, die über die baubedingten Auswirkungen 

hinausgehen. Die anlagebedingten Auswirkungen sind deshalb als gering einzustufen. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingt sind keine Auswirkungen abzusehen, die über die baubedingten Auswirkungen 

hinausgehen. Die betriebsbedingten Auswirkungen sind deshalb als gering einzustufen. 

 

Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

hoch-gering gering gering hoch-gering 
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3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Sollte es nicht zu einer Realisierung des Bebauungsplanes kommen, sind folgende Entwicklungen 

denkbar/wahrscheinlich: 

Á Aufrechterhaltung des derzeitigen Status Quo der Fläche mit intensiver Nutzung des Grünlands 

Á Ausweisung eines Wohngebietes an einer anderen Stelle, mit für den Naturhaushalt und für das 
Landschaftsbild ggf. höheren Belastungen 

4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

4.1 Vermeidung und Verringerung 

Im Rahmen der Bauleitplanung werden keine maßgeblichen Maßnahmen umgesetzt, die dazu 

geeignet sind, die Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu verringern. 

Hervorzuheben ist der wichtige Erhalt der Gehölze auf der Böschung im westlichen Bereich des 

Geltungsbereiches. 

4.2 Eingriffsermittlung 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind gemäß BauGB § 1 Abs. 6 Ziffer 7 die Belange des 

Umweltschutzes zu berücksichtigen. Die Marktgemeinde Teisendorf wendet die naturschutzrechtliche 

Eingriffsregelung in der Bauleitplanung gemªÇ dem Leitfaden ĂBauen im Einklang mit Natur und 

Landschaft - Eingriffsregelung in der Bauleitplanungñ an. Der Leitfaden wurde vom Bayerischen 

Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr herausgegeben und per Schreiben vom 15. 

Dezember 2021 eingeführt. 

Die Ermittlung der Eingriffsschwere sowie des erforderlichen Ausgleichsbedarfes erfolgt auf der 

Grundlage des Leitfadens ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaft ï Eingriffsregelung in der 

Bauleitplanungñ. 

Demnach wird der Ausgleichsbedarf in Wertpunkten entsprechend der Biotopwertliste der 

Bayerischen Kompensationsverordnung ermittelt. Die Berechnung der Wertpunkte erfolgt mittels 

Multiplikation von Eingriffsfläche mit den Wertpunkten der betroffenen Biotop- und Nutzungstypen und 

weiterer Multiplikation mit dem entsprechenden Beeinträchtigungsfaktor. 

Eine vereinfachte Bilanzierung bzw. ein Entfall des naturschutzrechtlichen Ausgleiches nach 

Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise ist nicht möglich (vgl. Seite 12 und 13 Leitfaden).  

Als Eingriffe sind diejenigen Flächen ausgleichsrelevant, in denen Festsetzungen getroffen werden, 

welche bauliche Veränderungen zulassen und damit negative Auswirkungen auf den Naturhaushalt 

entwickeln können. Flächen, auf denen durch die Festsetzungen keine zusätzlichen Bau- und 

Versiegelungsmaßnahmen ermöglicht werden, sind nicht als Eingriff zu bewerten und sie erzeugen 

keinen Ausgleichsbedarf. Für den hier vorliegenden Bebauungsplan betrifft das die Flächen, die sich 

westliche auf der Böschung befinden. Konkret handelt es sich hier um von Brombeeren dominierte 

Hochstaudenfluren und die Gehölzstrukturen mit er dominanten solitären Eiche (in der u.a. Abb. grün 

umrandet). 
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Abb. 16: Darstellung der naturschutzfachlichen Bedeutung der Gebiete und Eingriffsschwere 

Bewertung des Ausgangszustandes 

Für das Schutzgut Arten und Lebensräume werden die im Untersuchungsraum vorhandenen 

Flächen je nach ihren Merkmalen und Ausprägungen den Biotop- und Nutzungstypen (BNT) der 

Biotopwertliste (s. Biotopwertliste zur Anwendung  der BayKompV und die zugehörige Arbeitshilfe 

BayKompV, StMUV 2014, u. LfU 2014 in der jeweils geltenden Fassung zugeordnet). Soweit sich die 

Bedeutung eines BNT für Natur und Landschaft auf die Fläche seines konkreten Vorkommens im 

Untersuchungsraum beschränkt, wird dieser naturschutzfachliche Wert durch Wertpunkte 

entsprechend der Biotopwertliste ausgedrückt. Die Bewertung des Ausgangszustandes erfolgt 

anhand der Festlegung der von dem Eingriff betroffenen Biotop- und Nutzungstypen (BNT). 

Nachfolgend werden die bestehenden Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

dargestellt und dem entsprechenden BNT-Code zugwiesen. 

G11: intensiv genutztes Grünland 

macht flächenmäßig den größten BNT im Planungsgebiet aus, 3.859 m2 fließen in die Bilanz ein. 

K11: artenarme, nährstoffreiche Staudenflur 

Besteht auf der Böschung im westlichen Teil des Planungsgebietes, 0m 2 fließen in die Bilanz ein, da 

in dem Bereich keine Eingriffe stattfinden. 

B212: Feldgehölz, heimisch, mittlerer Ausprägung 

Es handelt sich um ein paar wenige Sträucher, die am westlichen Rand, oberhalb der Böschung 

gerodet werden müssen, 10 m2 fließen in die Bilanz ein. 

https://www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/eingriffe/kompensationsverordnung/index.htm
https://www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/eingriffe/kompensationsverordnung/index.htm
https://www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/eingriffe/kompensationsverordnung/index.htm
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B31: Einzelbaum, heimisch, alte Ausprägung 

Es handelt sich um die solitäre Eiche, die auf der Böschung im Westen stockt, 0m 2 fließen in die 

Bilanz ein, da in dem Bereich keine Eingriffe stattfinden. 

B312: Baumgruppe, heimisch, mittlere Ausprägung 

Es handelt sich um die Buamreihe am südlichen Ende des Geltungsbereiches. Diese stockt 

größtenteils auf der Nachbarparzelle, 65 m2 fließen in die Bilanz ein, da drei Bäume gerodet werden 

müssen. 

P412: landwirtschaftlicher Lagerplatz, teilversiegelt 

Es handelt sich um einen Lagerplatz der im Bereich der zukünftigen Zufahrt besteht, 23 m2 fließen in 

die Bilanz ein. 

V31: Verkehrsfläche, versiegelt 

Es handelt sich um den bestehenden asphaltierten Radweg, 52 m2 fließen in die Bilanz ein, haben 

aber dort keine Auswirkung, da der BNT 0 Wertpunkte aufweist. 

 

Darstellung des Planungsvorhabens und Ermittlung der Eingriffsschwere 

Für eine praxisgerechte Ermittlung wird bei BNT mit geringer bzw. mittlerer naturschutzfachlicher 

Bedeutung als Beeinträchtigungsfaktor die Grundflächenzahl (GRZ) bzw. die Grundfläche angesetzt. 

Über den Beeinträchtigungsfaktor sind auch die Freiflächen abgedeckt, die zu den Baugrundstücken 

gehören. Grünflächen und/oder Erschließungsflächen auf den Baugrundstücken werden 

grundsätzlich nicht separat behandelt. Dasselbe gilt für die dem Baugrundstück zugeordnete und ihm 

dienenden verkehrsübliche Erschließung. 

Im vorliegenden Fall werden die in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung rot umrandeten Flächen 

als Eingriffsfläche herangezogen (vgl. Abb. 16 ĂDarstellung der naturschutzfachlichen Bedeutung der 

Gebiete und Eingriffsschwereñ). 

In dem hier behandelten Bebauungsplanverfahren wird keine GRZ festgesetzt. Demnach wird diese 

nachfolgend für die Bilanzierung ermittelt. Hierzu wird die GR2 der einzelnen Bauparzellen 

herangezogen: 

Á Parzelle 1:  0,34 bei einer GR II von 230 m² 

Á Parzelle 2:  0,27 bei einer GR II von 210 m² 

Á Parzelle 3:  0,33 bei einer GR II von 210 m² 

Á Parzelle 4:  0,33 bei einer GR II von 210 m² 

Á Parzelle 5:  0,54 bei einer GR II von 170 m² 

Á Parzelle 6:  0,45 bei einer GR II von 147 m² 

Dies ergibt in Summe: 1.177 m2 

Die Zufahrt weist 885 m2 auf. Die Zahl wird zu den 1.177 m2 addiert. 

Somit ergibt sich eine potentiell versiegelte Fläche von 2.062 m2. Diese wird mit der Größe des 

Geltungsbereiches (4.540 m3) in Bezug gesetzt: 

2.062 m2 / 4.540 m2 = 0,45 
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Demzufolge wird für die Berechnung des Ausgleichsbedarfs ein Beeinträchtigungsfaktor von 0,45 

festgelegt. 

 

4.3 Ermittlung des Ausgleichsbedarfs 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind gemäß BauGB § 1 Abs. 6 Ziffer 7 die Belange des 

Umweltschutzes zu berücksichtigen. Die Marktgemeinde Teisendorf wendet die 

naturschutzrechtliche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung gemªÇ dem Leitfaden ĂBauen im 

Einklang mit Natur und Landschaftñ an. 

Der Verlust von flächenbezogenen bewertbaren Merkmalen und Ausprägungen von Biotop- und 

Nutzungstypen ist maßgebend für die Bestimmung des rechnerisch ermittelbaren Ausgleichsbedarfs. 

Der Ausgleichsbedarf berechnet sich gemäß der nachfolgend abgebildeten Gleichung: 

 

Ausgleichs-
bedarf 

= 
Eingriffs-
fläche 

x 
Wertpunkte 
BNT/ m2 
Eingriffsfläche 

x 
Beeinträchtigungs-
faktor (GRZ) 

- 
Planungsfaktor 
(Vermeidungs- 
Maßnahme) 

 

Da im Zuge des Bauleitplanverfahrens keine weiteren Vermeidungsmaßnahme vorgesehene sind, 

kann kein Planungsfaktor zum Ansatz gebracht werden. Gemäß der o.a. Gleichung berechnet sich für 

das hier behandelte Bebauungsplanverfahren der Ausgleichsbedarf wie folgt: 

 

 
Insgesamt ergibt sich ein Ausgleichsbedarf von 5.569 Wertpunkten. 

 

4.4 Ausgewählte Ausgleichsfläche mit Ausgleichsmaßnahmen 

Der o.a. ermittelte Ausgleichsbedarf von 5.569 Wertpunkten wird außerhalb des Geltungsbereiches 

des Bebauungsplanes erbracht. 

Es handelt sich um ein Teilstück der Flurnummer 1456/0, Gemarkung Leobendorf, Gemeinde Laufen. 

Die Fläche befindet sich in Privatbesitz. 
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Abb.17: Topografische Karte mit Lage Ausgleichsfläche, M 1 : 25.000 

Bestandssituation: 

Die Ausgleichsfläche präsentiert sich als Grünland, das sich Buchtartig in einen Waldbestand schiebt. 

Es besteht intensiv genutztes Grünland, das sich in einem Zustand der Verbrachung befindet. 

Westlich und nördlich, zwischen Grünland und Wald befindet sich eine nährstoffreiche 

Hochstaudenflur, die von Brennnesseln dominiert wird. 

Die Bestandssituation kann dem folgenden Biotop-/Nutzungstyp zugeordnet werden: 

Á G12 Intensivgrünland brachgefallen, BNT-Code G12 

Á K 11 nährstoffreiche Staudenfluren, BNT-Code K11 

 

 

Nachfolgendes Foto zeigt den aktuellen Zustand der Fläche 
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Abb.18: Ausgleichsfläche, beginnend hinter Elektrozaun, mit intensivem Grünland, das brachgefallen ist, Blick in Richtung Nord 

Eine Umwandelung der Fläche in eine Ausgleichsfläche, ohne Dünung erscheint auch insofern sinnvoll, 

da am westlichen Rand ein Biotop der amtlichen bayerischen Biotopkartierung erfasst ist. 

Es handelt sich um das Biotop ĂBachlauf südlich Kulbingñ mit der Nummer 8043-1071-001. Dieser 

präsentiert sich als naturnaher Bachlauf in einem kleinen Fichtenwäldchen. An den Ufern steht ein 

schmaler Eschensaum. Der Bach mäandriert in einer flachen Talmulde. Die Ufer sind, wie auch das 

kiesige Bett frei von größeren Steinen, aber stark durchwurzelt. Kleine Gefällestufen gliedern das Bett 

Die zweite, südliche Teilfläche beginnt in einem tief eingeschnittenen, von Hasel begleiteten Graben. 

Nachdem die Beschattung durch das Gebüsch entfällt, wird das Bett von einem Seggenried mit Schlank-

, Sumpf-Segge, Sumpf-Schachtelhalm, Mädesüß und Blut-Weiderich eingenommen. Vor dem Eintritt in 

das Gehölz reicht die Bewirtschaftung soweit ans Ufer, dass nur noch ein schmaler, nicht kartierwürdiger 

Streifen erhalten bleibt. 

Nachfolgend ist ein Auszug aus der Biotopkartierung abgebildet: 
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Abb.19: Lage Ausgleichsfläche mit Biotopkartierung 

 

Ausgleichskonzept: 

Ziel des Ausgleichskonzeptes ist es, im Sinne einer ökologischen Aufwertung das verbrachte 

Grünland (BNT-Code G12) und die nährstoffreiche Hochstaudenflur (BNT-Code K11) in  artenreiches 

Extensivgrünland (BNT-Code G214) umzuwandeln. 

Zu Erreichung des Zieles des Ausgleichskonzeptes werden konkret folgende Maßnahmen umgesetzt. 

Das artenreiche Grünland soll mittels Ansaat hergestellt werden. 

Folgendes Saatgut kann eingesetzt werden, oder gleichwertig: 

Á Blumenwiese (Bezugsquelle: Rieger-Hofmann GmbH,74572 Blaufelden-Raboldshausen) 

Á M 1000 Blumenwiese (Bezugsquelle WeiSa Saatenhandel, 84155 Bodenkirchen) 

Á M 1210 Blumenwiese robust (Bezugsquelle WeiSa Saatenhandel, 84155 Bodenkirchen) 

Saatmenge: 2 g/m², 20 kg/ha. Falls empfohlen, ist das Strecken des Saatgutes mit Saathelfer auf eine 

Aussaatmenge von 10 g/m2 möglich. 

Bodenbearbeitung vor der Ansaat: 

Vor Ausbringen des Saatgutes muss die bestehende Vegetation vollständig entfernt werden. 

Anschließend ist der Boden durch fräsen oder grubbern aufzurauen. Dann ist der Boden zu eggen um 

eine feinkrümelige Bodenstruktur herzustellen. Das Saatbeet ,muss vor der Ansaat frei von 

problematischen Wurzelunkräutern, wie z.B. Winde, Weißklee, Distel oder Quecke sein. 

 










